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Stadt Röbel/Müritz

Beschlussvorlage
Einreichendes Amt:
Bauamt

Vorlage-Nr:

Datum:
Verfasser:

25-2015-043

02.11.2015
Neudeck, Britta

Ausbau der Gustav-Melkert-Straße in Röbel / Müritz
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 17.11.2015 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Wirtschaft und Tourismus Röbel/Müritz
Ö 19.11.2015 Finanzausschuss Röbel/Müritz
Ö 30.11.2015 Hauptausschuss Röbel/Müritz
Ö 15.12.2015 Stadtvertretung  Röbel/Müritz

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt den grundhaften Ausbau der 
Gustav-Melkert-Straße.

Sachverhalt:  
 Die Gustav-Melkert-Straße befindet sich im Wohngebiet Gildekamp. Die Straße ist in einem 
schlechten Gesamtzustand; so sind die Verkehrsflächen stark geschädigt und der Gehweg 
weist zahlreiche Abbrüche und Verwerfungen auf. 

Der Ausbau der Gustav-Melkert-Straße soll 2016 erfolgen. Durch die MEWA wurde die 
Erneuerung der Schmutz-und Regenwasserkanäle sowie der Trinkwasserleitung geplant.

Der überplante Abschnitt umfasst die Erneuerung der Verkehrsflächen und des Gehweges 
der Gustav-Melkert-Straße zwischen der Juri-Gagarin-Straße und der Wallpromenade. Die 
Gesamtbaulänge beträgt ca. 320 m.

Die Planung sieht für den Abschnitt zwischen Schulstraße und Juri-Gagarin Straße 
folgenden Ausbau vor:

- asphaltierte 5,50 m breite Fahrbahn
- beidseitiger 1,50 m breiter Gehweg mit Betonrechteckpflaster 10x20x8 cm
- einseitige Beleuchtung mit LED Leuchte Typ Stela

Die Einengung an der Einmündung zur Schulstraße bleibt bestehen. Das einseitige Parken 
bleibt wie bisher erlaubt. Die Anbindung an die Clara-Zetkin Straße wird in einer Breite von 
4,75 m hergestellt. Die Gehwegführung der Clara Zetkin Straße wird zukünftig auf die 
nördliche Seite verlegt.

Für den Abschnitt zwischen Schulstraße und Wallpromenade ist folgender Ausbau 
vorgesehen:

- asphaltierte 4,75 m breite Fahrbahn
- 1,30 m breiter Gehweg  mit Betonrechteckpflaster 10x20x8 cm auf der östlicher Seite
- 2,00 m breiter Geh- / Radweg mit Betonrechteckpflaster 10x20x8 cm auf 

südwestlicher Seite
- einseitige Beleuchtung mit LED Leuchte Typ Stela auf südwestlicher Seite 
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- durchgehender Parkstreifen auf südwestlicher Seite mit Betonrechteckpflaster
- Bepflanzung am Anfang und Ende des Parkstreifens

Die Einengung an der Einmündung zur Schulstraße bleibt bestehen.

Die Baukosten der Maßnahme betragen nach Kostenschätzung durch das Planungsbüro 
338.244,41 Euro und die Planungskosten 61.642,99 Euro.
Die Gesamtkosten in Höhe von 399.887,40 Euro übersteigen die bisher geplanten Mittel von 
280.000 Euro somit um 119.887,40 Euro. Es lag bisher keine konkrete Kostenschätzung 
durch einen Planer vor, sondern der Planansatz wurde aufgrund bisheriger Maßnahmen für 
das Investitionsprogramm grob kalkuliert. 

Zur Sicherung der Finanzierung der Maßnahme müssen die Mehrkosten zusätzlich in den 
Finanzhaushalt 2016 eingestellt werden.
Es liegt für das Jahr 2016 noch kein Haushaltsentwurf vor, da aber im Jahr 2015 
überplanmäßige Verkaufserlöse im Gewerbegebiet und auch im Tourismusgebiet erzielt 
werden konnten, kann die Finanzierung voraussichtlich gesichert werden. Eventuell muss 
auch über eine Realisierung in 2 Jahresscheiben beraten werden. Eine Abschnittsbildung 
jeweils bis zur Schulstraße bietet sich hier auch wegen des unterschiedlichen Ausbaus an. 

Nach Abschluss der Maßnahme werden nach Maßgabe der Straßenbaubeitragssatzung der 
Stadt Röbel/Müritz Straßenbaubeiträge erhoben.

Finanzielle Auswirkungen Nein X Ja

Im Haushalt vorgesehen? Nein X Ja, Produktkonto 54100 78532700
2015:   20.000,00 Euro
2016: 260.000,00 Euro

                          ……………….

Einzahlung in € Beiträge geschätzt  65.000     
Überplanmäßige Ausgabe

Auszahlung in €     399.900 
Außerplanmäßige Ausgabe

Anlagen:

- Lageplan
- Kostenberechnung

Bearbeiter/in Amtsleiter/in Leiterin Amt für Finanzen Ltd. Verwaltungsbeamter/ 
Bürgermeister

Neudeck, Britta Theuergarten, Agnes

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
war(en)_____/kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig Mit 

Stimmenmehrheit
Ja Nein Enthaltung Lt. Beschluss-

vorschlag
Abweichender 
Beschluss
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Abweichender Beschluss:

Datum Siegel Unterschrift


	Vorlage

